
 

 

Heimatverein Kleinbrembach 

 

Satzung 

 

§ 1  

Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

(1) Der nicht eingetragene Verein führt den Namen Heimatverein Kleinbrembach 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Kleinbrembach.  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2  

Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein mit Sitz in Kleinbrembach verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Der Zweck des Vereins ist  

a) die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung der Gemeinde 

Kleinbrembach (§ 52 Abs. 2 Satz 1 N. 22 AO). Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht 

durch Arbeitseinsätze zur Pflege von Grünanlagen und der ortsnahen Natur, Denkmälern und 

anderen öffentlichen Orten, Vorträge zur Heimat-, Regional- und Landgeschichte und durch 

Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes. 

b) Förderung des Feuerschutzes (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 12 AO). Dieser Zweck wird insbeson-

dere verwirklicht durch Aufklärung zur Brandverhütung und durch Unterstützung der Einsatz-

abteilung, sowie der Förderung der Jugendfeuerwehr.  

c) Förderung der Altenhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO).  

Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Nachbarschaftshilfe, in Form von Hilfestel-

lung bei technischen Problemen oder bei Versorgungsproblemen oder bei häuslichen Tätig-

keiten. Weiterhin sollen Seniorennachmittage für die Geselligkeit angeboten werden. 

d) Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Satz 1 NR. 5 AO). Dieser Zweck wird insbe-

sondere verwirklicht durch die Organisation oder Finanzierung von künstlerischen und traditi-

onellen Veranstaltungen, wie Musikaufführungen, Traditionsfeuern, oder des Heimatmuse-

ums. Dasselbe gilt für die Pflege einer Dorfchronik und Bibliothek. 

Weiterhin sollen für spezielle Personengruppen., wie Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren, Angebote von Aktivitäten zur kulturellen Bildung und Geselligkeit gefördert und er-

halten werden. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  



 

 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3  

Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen 

ist der Aufnahmeantrag (Anlage 1) durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags 

muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.  

(3) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Aufnahme durch den Vorstand. 

 

§ 4  

Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitgliedes.  

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt ist nicht an eine 

Frist gebunden. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausge-

schlossen werden, wenn es  

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schä-

digt oder  

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seines jährlichen Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist 

und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses den Rückstand nicht ein-

gezahlt hat.  

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens 2 Wochen vorher mitzuteilen. 

 

§ 5  

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsa-

men Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in 

der Mitgliederversammlung.  

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regel-

mäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unter-

stützen. 

 

 



 

 

§ 6 

Mittel 

Die Mittel zur Erreichung der Vereinszwecke werden aufgebracht, 

a) durch jährliche Mitgliedsbeiträge, deren Höhe durch die Mitgliederversammlung festzuset-

zen ist; 

b) durch freiwillige Zuwendungen; 

c) durch Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln; 

d) durch sonstige Einnahmen. 

 

§ 7  

Mitgliedsbeiträge 

(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrich-

ten. 

(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

 

§ 8  

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 9  

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem Kassenwart. 

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Kassenwart vertreten den Verein jeweils allein.  

 

§ 10  

Aufgaben des Vorstandes 

Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung 

seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstel-

lung der Tagesordnung,  

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  

d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 



 

 

§ 11  

Bestellung des Vorstandes 

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

drei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; 

mit dem Ende der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die 

Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung 

ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nach-

folgers im Amt.  

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 

des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 

Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

 

§ 12  

Beratung und Beschlussfassung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer 

Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mit-

glieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei des-

sen Verhinderung, die seines Stellvertreters.  

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer 

sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem an-

deren Mitglied des Vorstands zu unterschreiben. 

 

§ 13  

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Vereinsmitgliedern zusammen und ist das 

oberste Beschlussorgan. 

 

§ 14  

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenhei-

ten:  

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung, 

b) Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge, 

c) Änderungen der Satzung,  

d) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,  



 

 

e) Festlegung der Verwendung der Mittel, 

f) Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,  

g) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  

h) die Auflösung des Vereins. 

 

§ 15  

Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer 

Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. Die schriftliche Einberufung kann 

auch elektronisch erfolgen. Die Durchführung der Mitgliederversammlung kann digital erfol-

gen. 

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine 

Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tages-

ordnung beantragen. Auch dies kann elektronisch erfolgen. Über den Antrag entscheidet der 

Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden 

oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederver-

sammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder;  

dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge 

oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben.  

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 

Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schrift-

lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

 

§ 16  

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinde-

rung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitglieder-

versammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder be-

schlussfähig.  

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stim-

men der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen 

der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen erhalten hat.  

(4) Bei einer Änderung der Satzung muss mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend 

sein. Solche Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder.  

(5) Eine Stellvertretung bei der Stimmabgabe bei allen Abstimmungen innerhalb des Vereins 

ist nicht zulässig. 



 

 

(6) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll 

zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 

 

§ 17  

Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke 

(1) Der Verein wird aufgelöst, wenn in einer ausdrücklich hierzu einberufenen Mitgliederver-

sammlung mindestens der Hälfte der Mitglieder anwesend ist und drei Viertel der abgegebe-

nen Stimmen die Auflösung beschließen.  

(2) Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so kann nach Ablauf eines Monats 

eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, in der der Beschluss zur Auflösung 

ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder mit drei Viertel der abgegebenen Stim-

men gefasst werden kann. In der Einladung zu dieser Versammlung muss auf diese Bestim-

mungen besonders hingewiesen werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, 

fällt das Vermögen des Vereins an die Ortschaft Kleinbrembach, die es unmittelbar und aus-

schließlich für gemeinnützige Zwecke der gemeindlichen zu verwenden hat.  

 

§ 18 

Datenschutzklausel, Verarbeitung persönlicher Mitgliederdaten 

 

Der Verein darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene Zwecke gemäß den Vorschrif-

ten der DS-GVO, des Bundesdatenschutzgesetzes und Thüringer Landesdatenschutzgeset-

zes speichern, verändern, bearbeiten und löschen. Das Mitglied erteilt mit dem Eintritt in den 

Verein diesem die entsprechende datenschutzrechtliche Erlaubnis. Die Übermittlung von ge-

speicherten Daten innerhalb des Vereins und an die entsprechenden Verbände, mit denen der 

Verein zur Erledigung seiner Aufgaben zusammenarbeitet, ist nur den Personen erlaubt, die 

mit Ämtern gemäß dieser Satzung betraut sind und entsprechende Aufgaben wahrzunehmen 

haben. Der Kassenwart darf die notwendigen Daten an ein Bankinstitut übermitteln, um den 

Zahlungsverkehr des Vereins zu ermöglichen. Daten der betreuten Mitgliedergruppen dürfen 

im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben den im Verein Angestellten und 

ehrenamtlich tätigen Personen, insbesondere den Übungsleitern übermittelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 19  

Inkrafttreten 

Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 25.07.2023 in Kleinbrembach 

beschlossen, sie tritt mit heutigem Tage in Kraft. 

 

Kleinbrembach, 25.07.2023  

 

________________________________                           __________________________ 

Vorsitzender und Versammlungsleiter   Schrift- und Protokollführer 

Sarah Berghof      Heike Fache 


